
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 3 - Recht und Ordnung 
 

Vorlage Nr. 276/13 
 
 

Betreff: 
 

Berichtswesen 2013, Stichtag 31. Mai 2013, Fachbereich 3 - Recht 
und Ordnung 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

11.06.2013 Berichterstattung
durch: 

Herrn Kuhlmann 
Herrn Kramer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
31 Service Recht für Gesamtverwaltung 
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
33 Feuerwehr/Rettungsdienst 
34 Bürgerservice 
35 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
 



- 2 - 

 

Vorlage Nr. 276/13 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den unterjährigen Bericht für den Fach-
bereich 3 – Recht und Ordnung mit dem Stand der Daten vom 28. Mai 2013  zur 
Kenntnis. 
 
 
 
Begründung: 
  
Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswe-
sen“ sind für die Stichtage 31. Mai. und 31.Oktober. eines jeden Haushaltsjahres 
unterjährige Berichte der Fachbereiche in den Fachausschüssen zu beraten. Dar-
zustellen ist insbesondere die voraussichtliche Entwicklung zum Jahresende be-
zogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplan sowie die Abweichungen bei 
Investitionsmaßnahmen. 
 
Im Bereich des Produktes 3302 „Rettungsdienst“ ergeben sich für das Jahr 2013 
Mehrerträge in Höhe von ca. 400.000 Euro. Diese sind begründet durch Einmal-
effekte, da für das Jahr 2011 noch eine Endabrechnung ausstand. Im Übrigen hat 
der Kreis Steinfurt als Ergebnis längerer Verhandlungen Nachzahlungen für Über-
stunden im Bereich des Rettungsdienstes aufgrund eines Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vorgenommen. Außerdem ist es dem Fachbereich 3 gelungen, 
dass der Kreis nunmehr für den Bereich des Rettungsdienstes die Feuerwehrzu-
lage erstattet.  
 
Auf den als Anlage beigefügten Bericht wird verwiesen. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Bericht: Stichtag 31. Mai 2013/ Stand 28. Mai 2013 
 
 


